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I  BAULEITPLANUNG  

1  Einführung  

1.1  Anlass und Planerfordernis  

Durch die starke Wohnungsnachfrage in Langen müssen in Zukunft auch die Wohn-

baulandreserven im Innenbereich für die Schaffung weiteren Wohnraums herange-

zogen werden.  

Schon seit Jahren sind zwei große unbebaute Flächen im Osten der bebauten Orts-

lage, östlich und westlich der Konrad -Adenauer -Straße, (Speierling -Areal und Bau-

genossenschafts -Grundstück) Gegenstand von Überlegungen zur Neubeb auung. In 

der Vergangenheit wurden für diese Flächen unterschiedliche Nutzungsmöglichkei-

ten erwogen und wieder verworfen.  

Das Speierling -Areal östlich der Konrad -Adenauer -Straße wurde für einen Schul -

standort vorgehalten. Da der Kreis Offenbach 2012 in die sem Gebiet auf die weite-

re Vorratshaltung für einen Schulbau verzichtet und der Stadt Langen es für eine 

anderweitige Verwendung freigegeben hat, war die Zukunft des Areals wieder of-

fen. Letztendlich haben sich die beiden ursprünglichen Grundstückseigentüm er, die 

Stadt Langen und ein privater Eigentümer, entschieden, das Areal für die Realisie-

rung weiterer Wohnbebauung, die sich in das umgebende Wohngebiet einfügt, aber 

an heutige Wohnbedürfnisse angepasst sein soll, zu veräußern.  

Die neue Bebauung schließ t eine der letzten großen Baulücken im Bereich Stein-

berg. Die Fläche ist bereits gut verkehrlich erschlossen. Auch die erforderliche sozi-

ale Infrastruktur ist mit Kindergarten und Schulen in der näheren Umgebung vor-

handen. Der Lutherplatz im Stadtzentrum i st in ca. 1,5 km Entfernung fußläufig zu 

erreichen.  

Die südlich an das Speierling -Areal angrenzende bestehende Mehrfamilienhaus -

Bebauung mit Kindertagesstätte wird in den aufzustellenden Bebauungsplan inte-

griert. Dies ist naheliegend, da die Fläche derzeit  planungsrechtlich noch für die 

Schule und einen Kindergarten vorgesehen ist. In der Vergangenheit wurden für 

diese Gebäude teilweise Befreiungen erteilt; die bestehende Bebauung entspricht 

damit in Teilen nicht dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan. Diese m Mangel wird 

durch die Aufstellung des Bebauungsplans abgeholfen.  
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1.2  Lage des Plangebiets und räumlicher Geltungsbereich  

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 16.3.2 ĂWohngebiet Konrad-

Adenauer -StraÇe / Am Speierling, Teilbereich Ostñ umfasst eine Fläche von 

ca.  1,6  ha in der Gemarkung Langen in Flur 5.  

 

Abbildung 1:  Übersicht zur Lage im Stadtgebiet (Quelle: Stadt Langen)  

 

Der Bebauungsplan Nr. 16.3.2 liegt im Südosten der bebauten Ortslage. Er grenzt 

im Norden an die Straße Am Schleifweg, im Westen an die Konrad -Adenauer -

Straße und im Süden an eine Stichstraße der Konrad -Adenauer -Straße an. Im Os-

ten des Plangebiets befindet  sich die Straße Am Sonnenhang.  

Der Plangeltungsbereich setzt sich zusammen aus dem Geltungsbereich der  Wett-

bewerbsauslobung ĂWohngebiet Am Speierlingñ, dem s¿dlich angrenzenden und 

bereits bebauten Grundstück östlich der Konrad -Adenauer -Straße sowie den  an-

grenzenden Verkehrsflächen. Die genaue Begrenzung ist dem nachfolgenden Plan 

(Abbildung 2) mit dem Geltungsbereich zu entnehmen.  

Erschlossen ist das Plangebiet durch die umgebenden Straßen, wobei die Konrad -

Adenauer -Straße Richtung Norden in die Südlich e Ringstraße einmündet. Damit ist 

das Plangebiet auch an die innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen angebunden.  
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Abbildung 2:  Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 16.3.2 ĂWohngebiet Konrad-
Adenauer -StraÇe / Am Speierling, Teilbereich Ostñ 

 

1.3  Teilung d es ursprünglichen Geltungsbereichs  

Der Bebauungsplan Nr. 16.3.2 umfasst den östlichen Teil des in Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplans Nr. 16.3 "Wohngebiet Konrad -Adenauer -Straße / Am 

Speierling". Dieser Plan beinhaltete sowohl das vorliegende Plangebie t als auch den 

Bereich westlich der Konrad -Adenauer -Straße mit dem teilweise bebauten Genos-

senschaftsgrundstück.  

 

Abbildung 3:  Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.16.3 ĂWohngebiet Konrad-Adenauer -

StraÇe / Am Speierlingñ mit Aufteilung in zwei Teilbereiche  
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Nach der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurde der Plan 

in einen östlichen und einen westlichen Teil aufgeteilt, da sich im Zuge des Verfah-

rens herausstellte, dass beide Gebiete zwar in einem städtebaulichen Zusammen-

hang stehen , aber aufgrund der unterschiedlichen Bestandssituation Lösungen für 

unterschiedliche Problemlagen zu finden sind.  

Damit es durch die unterschiedlichen Erfordernisse nicht zu Verzögerungen für das 

jeweils andere Vorhaben kommt, wird der ursprüngliche Beba uungsplan Nr. 16.3 

nun als Bebauungsplan Nr. 16.3. 1  für den westlichen Teilbereich und Bebauungs-

plan Nr. 16.3. 2  für den östlichen Teilbereich getrennt voneinander planungsrecht-

lich weiterbearbeitet. Die bis zur Teilung erarbeiteten Planinhalte und die Verf ah-

rensschritte mit deren Ergebnissen bleiben erhalten und werden fortgeführt.  

2  Rechtsgrundlagen und Verfahren  

2.1  Rechtsgrundlagen  

Der Bebauungsplan wird entsprechend den Anforderungen folgender Gesetze er-

stellt:  

Baugesetzbuch  (BauGB)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 

I S. 3634)  

Baunutzungsverordnung  (BauNVO ) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)  

Planzeichenverordnung  (PlanzV)  vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 d es Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)  

Hessische Bauordnung  (HBO)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 28.05.2018 

(GVBI. S. 198)  

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i. d. F. vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 

502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Ve rordnung vom 27.09.2017 

(BGBI. I S. 3465)  

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 

2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 

3434)  

Bundes - Immissionsschutzgesetz  (BImSchG)  i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 17.05.2013 (BGBl. I S.  1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)  

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 18.07.201 7 (BGBl. I S.2771)  

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  (HAGB-

NatSchG)  i. d. F. vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I.S.43), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 184)  

Hessische Gemeindeordnung  (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

21.06.2018 (GVBl. S. 291)  

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i. d. F. vom 05. September 1986 

(GVBl. I S.262, 270), zuletzt geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 28. No-
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vember 2016 (GVBl. I S.211)  

Hessisches Wassergesetz  (HWG)  i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), 

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. S. 184)  

2.2  Verfahrensart  

Der vorliegende Bebauungsplan dien t gemäß § 13a BauGB der Innenentwicklung. 

Ein solcher Plan, der der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung 

oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient, kann im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden.   

Die Aufstellung des Bebauung splans 16.3 wurde zunächst im Regelverfahren be-

gonnen. Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Langen am 14.06.2018 gefasst. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 (1) hat durch eine Veranstaltung am  16.06.2018 und öffentliche 

Auslegung vom 18.06.2018 bis 29.06.2018 stattgefunden. Die frühzeitige Beteili-

gung der Behörden hat vom 22.05.2018 bis 15.06.2018 stattgefunden.  

Da der Bebauungsplan aber alle im § 13a BauGB genannten Kriterien für das be-

schleun igte Verfahren erfüllt, wird nun dieses hier angewendet und das Verfahren 

entsprechend umgestellt.  Sowohl vor als auch nach der Teilung des Geltungsbe-

reichs werden die Kriterien zur Anwendung des § 13a BauGB erfüllt.  Der Beschluss 

zur Teilung des Geltung sbereichs und Umstellung des Verfahrens wurde zeitgleich 

zum Offenlagebeschluss gefasst.  

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a (2) in Verbindung mit § 13 (2) Nr. 

1 BauGB von der Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 

§ 3 (1)  und §  4 (1) BauGB abgesehen. Von der Durchführung einer Umweltprüfung, 

der Erarbeitung eines Umweltberichts sowie der zusammenfassenden Erklärung 

wird ebenfalls abgesehen.  

 

3  Übergeordnete Planungen  

3.1  Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungspla n 2010  

Bei der Bebauungsplanung sind gemäß § 4 (1) Raumordnungsgesetz die Ziele der 

Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung in Abwägungs -  und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln.  

Maßgebend für das Plangebiet sind die Vorgaben des Regionalplans Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplans 2010 (RPS/RegFNP 2010). Der RPS/RegFNP 2010 

enthält in einem zusammengefassten Planw erk sowohl die regionalplanerischen 

Festlegungen nach § 9 (4) Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) als auch die 

flächennutzungsplanbezogenen Darstellungen nach § 5 BauGB.  

Im RPS/RegFNP 2010 ist die Stadt Langen als zentraler Ort ausgewiesen. Als Teil 

der  Regionalachse Frankfurt am Main und Darmstadt stellt Langen ein wesentliches 

Element der dezentralen/polyzentralen Siedlungsstruktur im Verdichtungsraum 

Rhein -Main dar.  
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Das Plangebiet wird im RPS/RegFNP 2010 als "Wohnbaufläche, Bestand"  und als 

"Wohnbau fläche, geplant" dargestellt, s.a. nachfolgende Abbildung 4. Diese Dar-

stellungen setzen sich auch in der Umgebung des Plangebiets fort.  

 

Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 
2010 RPS/RegFNP 2010 mit Plangeb iet (schwarz umrandet)  

Mit der vorgesehenen Festsetzung als Wohngebiet wird der Bebauungsplan gemäß 

§ 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

 

Berücksichtigung der regionalplanerischen Dichtevorgaben  

Der RPS/RegFNP 2010 hat Vorgaben für die in  den einzelnen Siedlungstypen einzu-

haltenden Dichtewerte bezüglich der Wohneinheiten pro Hektar Bruttowohnbauland 

(WE/ha) entwickelt. So sind in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 -50 

WE/ha einzuhalten. Dieser Siedlungstyp ist im vorliegenden Fa ll gegeben. Die Ent-

fernung zur nächsten S -Bahn -Haltestelle beträgt ca. 2,5 km Luftlinie und ist somit 

größer als der unmittelbare Einzugsbereich von 1 km.  

Da der vorliegende Bebauungsplan lediglich ca. 1,6 ha umfasst und damit nicht als 

eigenständiges Gebi et zu bewerten ist, wird für die Ermittlung der Daten ein größe-

res Umfeld zugrunde gelegt. Entsprechend dem städtebaulichen Zusammenhang 

wurde ein Gebiet betrachtet, das den Wohnungsbestand und auch die auf unbebau-

ten Grundstücken maximal möglichen Wohnein heiten in einem etwa 35 m bis 90 m 

großen Umkreis um das Plangebiet berücksichtigt. Dieser Umkreis hat eine Flä-

chengröße von insgesamt 9,3 ha, s. Abb. 5. Dies zugrundegelegt kommt man ein-

schließlich der vorgesehenen Neubebauung zu einer Dichte von insgesam t 47 

WE/ha. Dieser Wert liegt innerhalb des regionalplanerisch vorgegebenen Rahmens. 

Die hinzukommenden Wohneinheiten im Bereich des Bebauungsplans Nr. 16.3.1 

(Teilbereich West) wurden dabei ebenfalls berücksichtigt.  
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Abbildung 5:  Geltungsbereiche der Beb auungspläne Teilbereich West und Teilbereich Ost 
sowie der in die Berechnungen zur Dichte einbezogene Teil des umliegenden Stadtgebiets 
(rot gestrichelt)  

Für die Berechnung der Dichtewerte in der Umgebung wurden überschlägig die be-

stehenden Wohneinheiten b zw. auf unbebauten Grundstücken die jeweils maximal 

möglichen Zahlen von Wohneinheiten berücksichtigt. Für das Plangebiet selbst 

wurden im Südteil die bestehenden Wohneinheiten und im Nordteil die aufgrund 

des vorliegenden Hochbau -Konzepts bereits bekannte  Zahl der Wohneinheiten an-

gesetzt.  

3.2  Bestehendes Planungsrecht  

F¿r den Planbereich besteht der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 16 ĂWohn-

gebiet Am Steinbergñ von 1978. Im Plangebiet setzt dieser Bebauungsplan eine 

Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbes timmung Schule und Kindergarten) fest. 

Diese Planung wurde in der festgesetzten Form nicht realisiert, sondern es wurden 

davon abweichend Gebäude errichtet. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan wird 

daher durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 16.3.2  ĂWohngebiet Konrad-

Adenauer -StraÇe/ Am Speierling, Teilbereich Ostñ in dem in Abbildung 6 dargestell-

ten Teilbereich ersetzt.  
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 16 ĂWohngebiet 
Am Steinbergñ mit Plangebiet (rot umrandet)  

 

3.3  Denkmalschutz  

Im Plangebiet selbst und in der näheren Umgebung sind keine denkmalgeschützten 

Anlagen vorhanden. Auf die Bestimmungen des § 20 Hessisches Denkmalschutzge-

setz wird verwiesen.  

Allerdings ist im Plangebiet ein gemäß BNatSchG als Naturden kmal festgesetzter 

über 100 Jahre alter Speierling vorhanden. Die Festsetzung wird in die Planzeich-

nung nachrichtlich übernommen. Der Schutz des Naturdenkmals wird durch ent-

sprechende planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt.  

  






































